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Anlage 4 

Schattierte Felder nur in Sonderfällen ausfüllen 

Name, Geburtsname 
      

Vorname(n)
      

Geb.-Datum / Ort 
      

Staatsangehörigkeit Ausweisdokument Gültigkeit Einreise am: 

                        

Derzeitiger Aufenthaltsstatus 
      

Besonderer Status (ehemaliger Kontingentflüchtling, Heimatloser Ausländer, Staatenloser): 

      

Ausländerrechtlicher Werdegang: 
Titel vom bis Rechtsgrundlage 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Asylantrag gestellt (auch beachtliche Folgeanträge) ? 
 nein 
 ja 

1. Verfahren 2. Verfahren Weitere Verfahren 

Az. des BAMF 
                  

Anerkennung durch 
BAMF

                  

Rechtsgrundlage für die 
Anerkennung 

                  

Detaillierte Darstellung 
der Asylgründe 

                  

Ablehnung durch BAMF 
                  

Unanfechtbarkeit 
                  

Antragsrücknahme 
                  

Auswertung der Ausländerakte 
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Widerrufs-/Rücknahmeverfahren der Asylanerkennung gem. § 73 AsylVfG anhängig? 
 nein 
 nicht bekannt 
 ja 

Bei abgelehntem oder zurückgenommenem Asylantrag: 
Wurde eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs.4 AufenthG erteilt? 

 nein 
 ja 

 falls ja, wurden gem. § 26 Abs.4 S.3 AufenthG Zeiten des vorangegangenen Asylverfahrens angerechnet?
 nein 
 ja, von        bis

Berücksichtigung von Duldungszeiten vor dem 01.01.2005 
Wurde eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 4 AufenthG erteilt? 

 nein 
 ja 

 falls ja, wurden gem. § 102 Abs.2 AufenthG Zeiten einer Duldung vor dem 01.01.2005 angerechnet? 
 nein 
 ja, von        bis

Bescheinigung gem. § 43 Abs.3 S.2 AufenthG über die erfolgreiche Teilnahme an einem Integrationskurs 
 nein 
 ja 

Unterbrechungen des Inlandsaufenthaltes durch Auslandsaufenthalte von mehr als 6 Monaten 
 nein 
 ja, von        bis

 aus folgendem Grund:      

Unterbrechungen der Rechtmäßigkeit des Inlandsaufenthaltes 
 nein 
 ja, von        bis

 aus folgendem Grund:      

Erkenntnisse über anhängige und abgeschlossene Ermittlungsverfahren im In- und Ausland 
 liegen nicht vor 
 liegen vor (Az. der Ermittlungsbehörde(n), Straftatbestand, Verfahrensstand) 

      

Hinweise auf eine politisch extremistische Betätigung 
 liegen nicht vor 
 liegen wie folgt vor: 

     



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 45 vom 20. Oktober 2005 1193

3

In
n
e
n
m

in
is

te
ri
u
m

 N
R

W
, 

R
e
fe

ra
t 

1
4
 

S
ta

n
d
: 

2
2
.0

8
.2

0
0
5
 

Ausweisungsgründe  nach §§ 53, 54, 55 Abs. 2 Nr.1-4 AufenthG      *) 
 nein 
 ja aus folgendem Grund: 

     

Ausländerbehörde 
Sachbearbeiter/in:      

      Tel.:      

Im Auftrag 

 (Datum, Unterschrift)  

*) Die Frage zielt nur auf das Vorliegen von abstrakten Ausweisungsgründen ab. Ob bei Vorliegen von Ausweisungs-
gründen ein besonderer Ausweisungsschutz greift oder im Rahmen der Ermessensbetätigung von einer Ausweisung 
abgesehen wird, ist nicht mitzuteilen.


